
DIE HUMANISTEN 
BADEN-WÜRT TEMBERG

AntrAg zur Hinterlegung  
meiner StAndArd-PAtientenverfügung 
Auftrag bitte zurücksenden an:

 
Die Humanisten Baden-Württemberg, K. d. ö. R. 
Mörikestraße 14  
70178 Stuttgart

Sie haben sich Vorsorgedokumente von der Zentralstelle Patientenverfügung (ZPV) in Berlin erstellen lassen und interessieren sich für 
eine dortige Hinterlegung. Dies ist für Ihre Standard-Patientenverfügung kostenfrei möglich - aus satzungsrechtlichen Gründen aber nur 
für Mitglieder oder Fördermitglieder des jeweiligen HVD-Landesverbandes, laut Ihrem Wohnort der Humanisten Baden-Württemberg. 
Wir sind dann auch für Sie da, wenn Sie – oder Ihre Angehörigen – später einmal unsere Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Hierfür 
arbeiten wir in enger Partnerschaft mit der in Berlin ansässigen Zentralstelle Patientenverfügung des Humanistischen Verbandes 
Deutschlands zusammen. Unser Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (K. d. ö. R. ) in der Tradition der Aufklärung und 
des weltlichen Humanismus. Wir sind gemeinnützig, d. h. nicht gewinnorientiert – wie auch die Zentralstelle Patientenverfügung 
(ZPV). Unser gemeinsames Ziel ist es, die Kompetenz bei der Durchsetzung von Patiententenrechten am Lebensende zu verknüpfen 
mit den Angeboten und Unterstützungsmöglichkeiten der Humanisten Baden-Württemberg vor Ort – zu Ihrem Nutzen. Die (Förder-)
Mitgliedschaft kostet “nicht die Welt” und die Beiträge sind selbstverständlich steuerlich absetzbar. Folgende Leistungen sind für Sie 
inbegriffen: 

 •    Verwahrung Ihrer Dokumente in der Zentralstelle Patientenverfügung in Berlin 
 •    Sicherheit durch eine bundesweit tätige Hinterlegungsstelle mit Bereitschaftsdienst (auch an Wochenenden und Feiertagen) 
 •    Sorge dafür, dass Ihr Wille später kompetent zur Geltung gebracht wird 
 •    Erinnerung an später nötige Aktualisierung und Änderungen bei Bedarf 
 •    Unterstützung vor Ort bei persönlichen Fragen und Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. 

exkluSiver PAtientenScHutz 
Zunächst wird für Sie kostenfrei ein individueller Notfallpass im Ausweisformat ausgestellt. Er enthält die in der Akutsituation (ca. 
innerhalb der ersten 24 Stunden) wichtigsten Festlegungen, wie Sie sie in Ihrer Patientenverfügung getroffen haben. Auch Ihre 
Einstellung zur Wiederbelebung und Organspende ist im Notfallpass aufgeführt. Er enthält zudem die wichtigsten Telefonnummern 
Ihrer Bevollmächtigten bzw. legitimierten Vertreter und auch der Zentralstelle Patientenverfügung in Berlin. Bei Bedarf kann diese dann 
dafür sorgen, dass Ihre dort hinterlegten Dokumente Ärzten, Kliniken, Pflegeheimen und ggf. auch Amtsrichtern zur Kenntnis gelangen. 
Ein Bereitschaftsdienst ermöglicht dies auch an Wochenenden und Feiertagen.

Sicher haben Sie Verständnis dafür, dass dies nur unseren Mitgliedern und Fördermitgliedern angeboten werden kann. Bei 
einer  Mitgliedschaft im Verband der Humanisten Baden-Württemberg, K.d.ö.R. ist eine mögliche kostenlose Hinterlegung Ihrer 
Patientenverfügung in der Zentralstelle Patientenverfügung inbegriffen. Senden Sie uns dazu bitte ein Original Ihrer unterschriebenen 
Patientenverfügung zusammen mit diesem Antrag und (für Neumitglieder) dem unterschriebenen Mitgliedsformular zurück. Fügen 
Sie bitte auch eine Kopie ihrer Gesundheitsvollmacht hinzu (sofern vorhanden, sonst siehe Rückseite). Sie werden dann alle zwei Jahre 
Aktualisierungsmarken für ihre Patientenverfügung erhalten.  
 
So SieHt ein notfAllPASS AuS:

  Kurzfassung Ihrer Patientenverfügung auf strapazierfähigem  
  Spezialmaterial, die sie stets mit sich führen können.



DIE HUMANISTEN 
BADEN-WÜRT TEMBERG

erklärung zur Hinterlegung

Vor- und  Zuname(n) / Adresse / E-Mail (optional) / Telefon____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

Ja, von mir/von uns als (Ehe-) Paar ist dieser Patientenschutz erwünscht:

q Ich/Wir beantrage(n) mit beiliegend ausgefülltem Antrag die Mitgliedschaft/Fördermitgliedschaft1  im Verband der 
        Humanisten Baden-Württemberg, K.d.ö.R. 

q Ich bin/wir sind bereits Mitglied/Fördermitglied bei den Humanisten Baden-Württemberg. 

q Als Mitglied/Fördermitglied wünsche ich/wünschen wir die Hinterlegung meiner/unserer Patientenverfügung(en) und die  
        Ausstellung eines Notfallpasses (siehe Vorderseite). Ich versichere (Wir versichern), dass ich (wir) die von mir (uns) ggf.  
       bevollmächtigten Person(en) informiert habe(n) und diese mit der Speicherung ihrer Kontaktdaten zum Zwecke der  
       Hinterlegung einverstanden sind.

q Ich wünsche, kostenfrei den Newsletter zu den Themen “Selbstbestimmung bis zuletzt” sowie zur aktuellen  
      Rechtsprechung an meine E-Mail-Adresse zugesendet zu bekommen.

Informationen, die wir zum Ergänzen Ihres Notfallpasses benötigen, wenn Sie keine Kopie Ihrer Gesundheitsvollmacht  
mitsenden:

 
Vor- und  Zuname(n) / Adresse / Telefon der/des Bevollmächtigten: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

 
 
Name / Adresse  /  Telefon des/der Hausarztes/-ärztin, sofern im Notfallpass aufzunehmen:

 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                               

Datum: ____________________   Unterschrift(en): _______________________________________________________ 
 
1)    Es besteht zwischen den beiden Kooperationspartnern eine Datenschutzvereinbarung. Mit Ihrer Unterschrift stimmen Sie einem Austausch 
Ihrer Daten zwischen diesen beiden zu, sofern zur Zweckerfüllung notwendig (Erstellung einer Patientenverfügung, Mitgliedschaft, Hinterlegung, 
Notfallpass). Wir sind als humanistische Weltanschauungsgemeinschaft den Kirchen gleichgestellt. Eine Fördermitgliedschaft kann erworben 
werden, wenn eine weitere Mitgliedschaft in einer Kirche oder Religionsgemeinschaft besteht. Fördermitglieder können in unserer Körperschaft 
kein Wahlrecht ausüben, haben aber ansonsten die gleichen Rechte. Bitte wählen Sie zunächst entweder die Beitrittserklärung „Einzelmitglied“ 
oder „EinzelFÖRDERmitglied“ aus und tragen dort 60 Euro Mindestjahresbeitrag ein. Jeweils auf der Rückseite können Sie dann ggf. Ihre (Ehe-)
Partnerin bzw. Ihren Partner für nur insgesamt 90 Euro eintragen. In sozialen Notlagen ist eine Beitragsreduzierung auf formlosen Antrag hin möglich. 


